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Bewässeru ngsve bot zu r Bekä m pf u n g des Ja pa n käf ers

Seit dem 23. Juni 2025 gilt in einem Teitvon Riehen (und von Basel Stadt) ein

Bewässerungsverbot für private und öffentl,iche Grünanlagen zur Bekämpfung des

Japankäfers. Da es sich um einen Schädting handett, der [andwirtschafttich grossen

Schaden anrichtet, ist seine Bekämpfung etementar. Am 19. Juti 2025 wurde die

AtLgemeinverfügung vom Kanton verschärft. jap-ankaefe-r-altgemeinverfuegung-bs-2025-

07:19-0.9d{. Die öffentlichen Sportanlagen werden von dem Bewässerungsverbot

ausgenommen und für die privaten Sportanlagen kann dafür eine Bewittigung beantragt

werden.

Die lnterpeLtantin geht davon aus, dass die Stadtgärtnereifür das Konzept und die

Umsetzung des Bewässerungsverbotes verantwortlich zeichnet, bittet jedoch trotzdem

den Gemeinderat um die Beantwortung nachstehender Fragen, da sie das

Gemeindegebiet betreffen.

1. Das Nichteinhalten des Bewässerungsverbotes wird nach Artiket 292 des

Schweizerischen Gesetzbuches bestraft. Musste dies in den betroffenen

Gemeindegebieten bereits angewendet werden? Wenn ja, wie oft? Wie hoch

fatten diese Strafen aus?

2. Wie werden die Kontrotl.en oder Stichproben durchgefÜhrt und durch wen?

3. Wie oft werden diese Kontrotten/Stichproben durchgeführt?

4. Mussten bereits neben den öffenttichen Antagen auch in Privatgärten Fatten

aufgestettt werden?

5. Wird derAufwand der Stadtgärtnerei der Gemeinde verrechnet? Wie hoch

werden diese schätzungsweise ausfatten?

6. Werden bereits Konzepte im Kanton und der Gemeinde für 2026 angedacht,

sottte sich die Probtematik der Ausbreitung durch die jetzige Auftage mit dem

Bewässerungsverbot nicht verbessern? Wie sehen diese aus?

lch bedanke mich für die Beantwortung möiner Fragen.

Jenny Schweizer Riehen, 18.8.2025
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https://media.bs.ch/original_file/d42ead203fb6a32575fbb7b444ddde422e89a7c1/japankaefer-allgemeinverfuegung-bs-2025-07-19-0.pdf

